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1 Bootsnutzung 

1.1 Erläuterungsbericht (Unterlage 1) 

 Einordnung der Bootsnutzung in die WTNK-Fortschreibung (Kap. 5) 

1.2 Nutzungsprognose (Unterlage 2) 

 Kap. 1 Prognosegrundlagen: Als Grundlage für die Nutzungsprognose mit dem Prog-
nosehorizont bis 2030 dienten die bisher im Rahmen des Nutzungsmonitorings ver-
wendeten Nutzungsfrequenzen, die differenziert für diverse, als „Zählabschnitte“ be-
nannte, Gewässerabschnitte erfasst wurden. Die letzte Zählung fand mit 3 Zähltagen 
im Jahr 2016 statt. Es wurden an 11 Standorten 24 Zählabschnitte erfasst. Als Grund-
lage für die Prognose wurde der höchste Wert der drei Zähldaten im Jahr 2016, diffe-
renziert nach muskelbetriebenen und motorbetriebenen Booten verwendet. 

 Kap. 2: Prognosemethode und Ablauf der Prognose 2030 

 Kap. 3: Ergebnisse der Nutzungsprognose: Übersicht der prognostizierten Bootsfre-
quenzen nach den Gewässerabschnitten im Text zusammengefasst. (inkl. Über-
sichtstabelle der Prognoseabschnitte) 

 Karte 1: Nutzungsprognose in der Summe, Darstellung der prognostizierten Bootsfre-
quenzen differenziert in den Gewässerabschnitten ohne Unterscheidung zwischen 
muskelbetriebenen Booten und motorisierten Booten 

 Karte 2: Nutzungsprognose für die motorisierten Boote 

 Karte 3: Verhältnis zwischen den Verleihbooten und den Booten des Gemeinge-
brauchs 

 Karte 4: Übersichtskarte der Prognoseabschnitte aus der Delphi-Befragung 

1.3 Empfehlungen zur Gewässerunterhaltung (Unterlage 3) 

 Im Kap. 1 erfolgt eine Einordnung der Gewässerpflege und -entwicklung in die WTNK-
Fortschreibung. 

 Kap. 2: Auf Grundlage vorliegender Informationen zum Gewässer und der stattfinden-
den Gewässerpflege sind unter Berücksichtigung der Anforderungen an eine nachhal-
tige Gewässerbewirtschaftung auf Gewässerabschnitte bezogene Empfehlungen erar-
beitet. 

 Kap. 3: Darlegung der Nutzbarkeit der Handlungsempfehlungen 
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1.4 Methodenbericht (Unterlage 4.1) 

 Kap. 4 gibt einen Überblick über die erfolgten Bearbeitungsschritte. 

 Anlage: Karten der Gewässerabschnittsbewertung nach Arten / Artgruppen, z.B. für die 
beiden Milanarten. Dargestellt ist die Bewertung der Gewässerabschnitte nach Habi-
tateignung für die genannten Arten, in den Klassen gering, mittel, gut (s. Karten-Le-
gende). Die Namen der gebildeten Gewässerabschnitte sind als Beschriftungen in der 
Karte sichtbar. 

 Für genauere Informationen zur Bewertung eines bestimmten Gewässerabschnittes 
und dessen Begründung, s. Tabellen zu den Gewässerabschnitten (dem Bericht bei-
liegend). Hier gibt es für alle behandelten Arten / Artgruppen ein separates Tabellen-
blatt, z.B. Rot- und Schwarzmilan. 

1.5 Natura-2000-VP (Unterlage 4.2.1; Unterlage 4.3.1) 

 Die Prognosen und Erheblichkeitsbewertungen erfolgen artbezogen. Die Prognosen 
der Beeinträchtigungen durch die Bootsnutzung erfolgen jeweils unter der zweiten Zwi-
schenüberschrift im jeweiligen Artkapitel. In einer zusammenfassenden Tabelle sind 
die relevanten Gewässerabschnitte, die erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen, 
Schadensbegrenzungsmaßnahmen sowie die abschließende Erheblichkeitsbewer-
tung abschnittsbezogen dargestellt. Die Gesamtbewertung ist der Tabelle unter der 
Zwischenüberschrift „Zusammenfassende Beurteilung“ zu entnehmen.  

 Eine Übersicht über die Lage der Vermeidungsmaßahmen, d.h. über die Gewässerab-
schnitte mit Befahrungsbeschränkungen gibt das Kapitel „Maßnahmen zur Vermei-
dung“ (z.B. Kap. 3.2 für das SPA-Gebiet „Leipziger Auwald“) sowie die „Karte Nut-
zungsbeschränkungen“. Hier sind die aus artenschutz- und FFH-rechtlicher Sicht er-
forderlichen Vermeidungsmaßnahmen / Nutzungsbeschränkungen dargestellt (s. Kar-
ten-Legende). Die Namen der Gewässerabschnitte sind als Beschriftungen in der Karte 
sichtbar. 

1.6 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Unterlage 4.4.1) 

 Kap. 4 = Artenschutzrechtliche Prüfung der Bootsnutzung. Die relevanten Arten sind in 
der vorgeschalteten Tabelle aufgelistet. Nachfolgend erfolgen die artenschutzrechtli-
chen Bewertungen artbezogen. Für jede Art sind in einer Tabelle die geprüften Gewäs-
serabschnitte aufgelistet, die jeweils zugeordneten Vermeidungs- und CEF-Maßnah-
men, die maximale Anzahl (potenziell) betroffener Reviere sowie die Erforderlichkeit 
einer Ausnahme (dies für alle Gewässerabschnitte zusammen, d.h. für die Bootsnut-
zung insgesamt). 

 Eine Übersicht über die Lage der Vermeidungsmaßahmen, d.h. über die Gewässerab-
schnitte mit Befahrungsbeschränkungen gibt die Maßnahmentabelle in Kap. 2 sowie 
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die „Karte Nutzungsbeschränkungen“. Hier sind die aus artenschutz- und FFH-rechtli-
cher Sicht erforderlichen Vermeidungsmaßnahmen / Nutzungsbeschränkungen darge-
stellt (s. Karten-Legende). Die Namen der Gewässerabschnitte sind als Beschriftungen 
in der Karte sichtbar. 

1.7 FB WRRL (Unterlage 5) 

 Die Betrachtung erfolgt wasserkörperbezogen anhand von Prüfbögen. Die wasserkör-
perbezogene Betrachtung ist im Anhang I dokumentiert 

 Eine Zusammenfassung ist in Kap. 7 vorhanden. 

1.8 Strategische Umweltprüfung (Unterlage 6) 

 Die Bootsnutzung ist als eigener SUP-Projektsteckbrief im Anhang I dokumentiert. 

 Eine Gesamtplanbetrachtung ist in Kap. 8 vorhanden. 
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2 Einzelprojekte 

2.1 Erläuterungsbericht (Unterlage 1) 

 Der Projektauswahlprozess sowie die Projektkulisse werden beschrieben (Kap. 4) 

 Im Anhang I erfolgt eine kartographische Verortung. 

2.2 Methodenbericht (Unterlage 4.1) 

 In Kapitel 6 werden die Einzelprojekte gruppiert und die zu erwartenden Umweltwir-
kungen dargelegt. Des Weiteren wird das Vorgehen bei der Auswahl der zu betrach-
tenden Arten und Lebensraumtypen (in Falle von FFH-Gebieten) sowie der Prognose-
ansatz (in Verbindung mit Kapitel 8 und 9) erläutert. 

 Die Beschreibung der Einzelprojekte ist den SUP-Steckbriefen (s. Anlage III zum Er-
läuterungsbericht (Unterlage 1) oder Anlage I zum Umweltbericht (Unterlage 6) zu ent-
nehmen. 

2.3 Natura 2000-VP (Unterlage 4.2.1; 4.3.1) 

 Die Natura 2000-Verträglichkeitsprüfungen erfolgen gebietsbezogen anhand von Prüf-
bögen. Diese bestehen aus einer Vorprüfung und einer Verträglichkeitsuntersuchung. 
In der Verträglichkeitsuntersuchung erfolgt die Prognose der Beeinträchtigungen art-
bezogen. Zu jedem Erhaltungsziel wurde ein Kapitel angelegt und die Beeinträchtigun-
gen durch die Einzelprojekte, die Bootsnutzung und die Gewässerunterhaltung prog-
nostiziert. 

 Gegenstand der Prüfung sind alle Einzelprojekte, die innerhalb des jeweiligen Natura 
2000-Gebiets liegen und in deren Wirkbereich Erhaltungsziele potenziell vorkommen. 
In der Tabelle werden für alle Einzelprojekte einzeln geprüft, ob diese erheblichen Be-
einträchtigungen für das jeweilige Erhaltungsziel auslösen: 

o LRT (FFH-Gebieten): Es werden die LRT-Flächen im Flächenumgriff des Ein-
zelprojektes dargestellt, wie groß die Flächeninanspruchnahme tatsächlich sein 
wird und ob die Bagatellschwelle und der relative Flächenverlust oberhalb der 
Orientierungswerte nach LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) liegen (in rot darge-
stellt). Darüber hinaus werden Vermeidungsmaßnahmen berücksichtigt. 

o Anhang II-Arten (FFH-Gebieten) und Vogelarten (SPA-Gebieten): Es wird die 
potenzielle Habitatfläche im Flächenumgriff aufgeführt und welchen Status 
diese Fläche für die Art hat. Ferner werden Vermeidungs- und Schadensbe-
grenzungsmaßnahmen bei der Prognose berücksichtigt. 

 Die Prüfungen kommen zu folgenden Ergebnissen: 



WTNK-Fortschreibung 2030 
Anleitung zum Lesen der Unterlagen  

 

 

August 2024 Seite 5 

o Erhebliche Beeinträchtigungen (rot): In Fällen, in denen keine Vermeidungs- 
oder Schadensbegrenzungsmaßnahmen angewendet werden können bzw. die 
Projektwirkungen sehr großflächig sind, können erhebliche Beeinträchtigungen 
nicht ausgeschlossen werden. Bei diesen Projekten ist, bei Vorkommen der Art, 
voraussichtlich eine Ausnahmegenehmigung auf der Zulassungsebene erfor-
derlich. 

o Nicht erheblich (gelb): Das Projekt löst Beeinträchtigungen aus, die jedoch 
durch die Berücksichtigung von Vermeidungs- und/oder Schadensbegren-
zungsmaßnahmen unterhalb der Erheblichkeitsschwelle liegen. Diese Erhal-
tungsziele werden in der Kumulationsprüfung berücksichtigt. Die Codierung der 
Maßnahmen finden sich in den Kapiteln zu Vermeidungs- und Schadensbe-
grenzungsmaßnahmen im Prüfbogen des jeweiligen Natura 2000-Gebiets. 

o Keine Beeinträchtigungen: Das Erhaltungsziel kommt zwar im Projektumgriff 
vor, aufgrund der räumlichen Konstellation oder der geringen Bedeutung des 
Raumes für die Art sind jedoch keine Beeinträchtigungen zu erwarten. Auch 
Vermeidungsmaßnahmen können Beeinträchtigungen von Erhaltungszielen 
vollständig vermeiden. 

 Unterhalb der Tabelle findet sich eine textliche Zusammenfassung der Prüfung, die bei 
der Interpretation der Tabelle unterstützt. 

 In den SUP-Steckbriefen sind die Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfungen für die je-
weiligen Einzelprojekte aggregiert dargestellt. 

 Eine Karte zu fachlich geeigneten Suchräumen für Schadensbegrenzungsmaßnahmen 
liegt dem Methodenbericht bei (Anlage III) 

2.4 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (Unterlage 4.4.1) 

 Kapitel 3: Artenschutzrechtliche Prüfung der Einzelprojekte. Die artenschutzrechtliche 
Prüfung erfolgt artbezogen und projektübergreifend. Für jede Art, die potenziell durch 
Einzelprojekte beeinträchtigt werden kann, wurde ein Kapitel erstellt. In der Tabelle 
wird für jedes Projekt prognostiziert, ob einer der Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 
BNatSchG (Tötung, Störung und Schädigung) durch die Umsetzung des Einzelprojek-
tes eintritt. Dabei sind folgende Fälle möglich: 

o Ja (worst case) (rot): Das Eintreten der Verbotstatbestände kann entweder auf-
grund weitreichender Wirkungen oder aufgrund mangelnder geeigneter Maß-
nahmen nicht vermieden oder kompensiert werden. Sofern die Art im Wirkbe-
reich des Projektes vorkommt, ist mit dem Eintreten der Verbotstatbestände zu 
rechnen. 
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o X VCEF, X ACEF (gelb): Das Eintreten der Verbotstatbestände kann durch die 
Berücksichtigung von Vermeidungs- (VCEF) und/oder vorgezogenen Aus-
gleichsmaßnahmen (ACEF) voraussichtlich vermieden oder kompensiert wer-
den, sofern die Art im Wirkbereich des Vorhabens vorkommt. Die angesetzten 
Maßnahmen haben eine Hinweisfunktion für die nachgelagerte Zulassungs-
ebene, in der zu klären ist, ob die jeweilige Art tatsächlich im Wirkbereich vor-
kommt. Die Maßnahmencodierung erfolgt in Kapitel 2. 

o Nein (grün): Die Art kommt zwar potenziell im Wirkbereich des Projektes vor, 
jedoch sind keine essentiellen Habitatbestandteile (Brutplätze o.ä.) betroffen, 
so dass ein Ausweichen möglich ist. Dies ist zum Beispiel dann der Fall, wenn 
allgemeine Nahrungshabitate einer Art betroffen sind oder die Projekte nur sehr 
kleinflächig sind. In diesen Fällen kann das Eintreten der Verbotstatbestände 
ohne die Berücksichtigung von Vermeidungs- und vorgezogenen Ausgleichs-
maßnahmen ausgeschlossen werden. 

 Sofern einer der Verbotstatbestände eintritt, wird in der letzten Spalte der Hinweis ge-
geben, dass für dieses Projekt eine Ausnahmeprüfung erforderlich ist. 

 Neben der tabellarischen Prüfung findet sich unterhalb der Tabelle eine zusammen-
fassende Darstellung der Prüfergebnisse zur Interpretation. 

 In den SUP-Steckbriefen sind die Ergebnisse der artbezogenen Prüfung für die jewei-
ligen Einzelprojekte aggregiert dargestellt. 

 Eine Karte zu fachlich geeigneten Suchräumen für vorgezogene Ausgleichsmaßnah-
men liegt dem Methodenbericht bei (Anlage III zum Methodenbericht, Unterlage 4.1) 

 Des Weiteren finden sich die Ergebnisse der saP projektbezogen auch in den Karten 
zur saP. 

2.5 FB WRRL (Unterlage 5) 

 Die Betrachtung erfolgt wasserkörperbezogen anhand von Prüfbögen. Die wasserkör-
perbezogene Betrachtung ist im Anhang I dokumentiert 

 Eine Zusammenfassung ist in Kap. 7 vorhanden.  

2.6 Strategische Umweltprüfung (Unterlage 6) 

 Als vorbereitender Schritt für die Zulassungs- und Genehmigungsebene erfolgt eine 
projektbezogene Betrachtung. Diese ist über SUP-Projektsteckbriefe im Anhang I do-
kumentiert. 

 Eine Gesamtplanbetrachtung ist in Kap. 8 vorhanden. 


